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Mitteilungsblatt Oggenhausen - Regeln für Berichte  

Ab dem 01.01.2018 gelten für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Ortschaft Heidenheim-Og-
genhausen folgende Regeln: 

A)  Vorgaben bezüglich Schrift und Absätzen 

 1.  Schriftart    

  Times New Roman 

2.  Schriftgröße 

  Vereins-/Institutionskopf: 11 Punkt, fett 
  Berichtüberschriften:   10 Punkt, unterstrichen  
  Fließtext:       10 Punkt 

3. Absatz 

 Die Absätze haben eine Höhe von 6 Punkten. Nach der Berichtüberschrift folgt ein Absatz. Im 
Fließtext dürfen keine manuellen Zeilenschaltungen eingefügt werden. Absätze im Fließtext 
werden durch einen Absatz getrennt. 

B) Vorgaben bezüglich Vereins-/Institutionskopf 

• Der Vereins-/Institutionskopf darf nur ein Logo und den Namen des Vereins oder der Institu-
tion enthalten. Weitere Infos wie Telefonnummer oder Adressen können als Bericht (in über-
sichtlicher Form) darunter eingefügt werden. 

• Logos dürfen maximal 1,5 cm hoch und 1,8 cm breit sein. 

Ortschaftsverwaltung Oggenhausen 

Unser Zeichen Mh/Az. 047.121
Name Jörg Maierhofer
Zimmer
Telefon +49 7321 7088
Telefax +49 7321 273666
E-Mail joerg.maierhofer@heidenheim.de

Datum 09.01.2018

Bürgermeisteramt   Postfach 11 46   89501 Heidenheim 
Ortschaftsverwaltung Oggenhausen 
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c) Allgemeine Vorgaben bezüglich Veröffentlichungen 

• Kostenlose Ankündigungen auf Hauptversammlungen oder sonstige Termine dürfen maximal 
zweimal vor der Veranstaltung erscheinen. Ab der dritten Ankündigung wird diese nicht mehr 
abgedruckt. 

• Ankündigungen von Veranstaltungen oder Terminen im Bereich „Kirchliche  Nachrichten“ oder 
„Vereinsnachrichten“ in Form  von Grafiken sind nicht erlaubt. Werden Ankündigungen in Form 
von Grafiken geliefert, so werden diese nicht abgedruckt. 

• Pro Verein, Kirche oder Institution werden maximal 2 Bilder abgedruckt. Werden mehr Bilder 
geliefert, werden die ersten beiden abgedruckt. 

D) Formate 

• Texte sind ausschließlich als Word-Dokument (gem. der im Internet hinterlegten Vorlage) ein-
zureichen. 

• Bilder sind in Farbe und ausschließlich als JPG-Datei einzureichen. Bilder werden mit einer ma-
ximalen Höhe von 5 cm abgedruckt. 

Im Internet unter www.oggenhausen.de ist unter der Rubrik „Mitteilungsblatt“ eine „Vorlage für Be-
richte und Meldungen von Vereinen oder Institutionen“ zu finden. Diese bzw. Elemente daraus sollte 
zur Erstellung von Berichten verwendet werden.  

In Ausnahmefällen kann in Absprache mit der Ortschaftsverwaltung von den genannten Regeln abge-
wichen werden. 

Hdh- Oggenhausen, 09.01.2018 

Jörg Maierhofer 
Ortsvorsteher 


